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Fischerei 
Wie dem Mitteilungsblatt des 

Sportfischervereins zu entnehmen 
ist, erhielt der Verein vor kurzem 
von der kantonalen Fischzucht
anstalt Rorschach 60000 Seeforel-
len-Sömmerlinge gratis. Es waren 
dort mehr Brütlinge geschlüpft als 
die Aufzuchtanlage aufnehmen 
kann. 

Tagesmütter in Liechtenstein 

Kinder sind in guter Obhut 
Zielbewusster Auf- und Ausbau der Kontaktstelle durch die Arbeitsgruppe für die Frau 

Seit Herbst 1979 haben (hauptsächlich 
alleinstehende) Mütter aus Liechtenstein, 
die einem Beruf nachgehen müssen oder 
wollen und deshalb froh wären, für ihr 
Kleinkind einen guten Pflegeplatz zu fin
den, die Gelegenheit, ihr Kind einer so
genannten Tagesmutter anzuvertrauen. 
Die Tagesmutter erklärt sich dabei be
reit, das in Betreuung genommene Kind 
«nach bestem Wissen und Gewissen zu 
betreuen», wobei die Elternrechte unbe
rührt bleiben. Die  Vertragspartner sind 
sich des weiteren darüber einig, allfällige 
Erziehungsfragen miteinander zu bespre
chen, um dem betreuten Kind ein einheit
liches Erziehungsmilieu zu sichern. Die  
Kontaktstelle «Tagesmütter» wurde von 
der Arbeitsgruppe für die Frau (Präsi
dentin: Alice Fehr) vor zwei Jahren ins 
Leben gerufen und vereint bis heute 15 
Tagesmütter, die tagsüber Kinder in Pfle
ge nehmen. 

Im Herbst 1980 wurden an  vier Aben
den die ersten Basiskurse für Tagesmüt
ter  mit folgenden Themen durchgeführt: 
Die psychische Entwicklung des Klein
kindes (Patricia Büchel), die körperliche 
Entwicklung des Kindes (Dr. D .  "Walch, 
Vaduz), Beispiele aus der  PraxisAVeiterr 
bildung (Teilnehmer: Kindergärtnerin,-
Tagesmütter und eine Vertreterin einer 
schweizerischen Tagesmütter-Organisa
tion) sowie Rechte und Pflichten einer 
Tagesmutter (Tarife, Vereinbarung und 
Organisation). Was  die heutige Weiter
bildung der  Tagesmütter betrifft, so tref
fen sie sich ca. einmal im Monat zu einem 
Gespräch mit einer Kinderpsychologin, 
um alle anfallenden Probleme betreffend 
ein Tageskind zu besprechen und zu 
klären. 

Grosse Nachfrage im Oberland 
Dass die Kontaktstelle Tagesmütter 

einem echten Bedürfnis in unserem Land 
entspricht, zeigt allein die Tatsache, dass 
die Arbeitsgruppe für die Frau in den 
Gemeinden Schaan, Vaduz, Triesen und 
Balzers noch zu wenig Tagesmütter hat,  
um alle Anfragen berücksichtigen zu kön
nen. In  Triesenberg hingegen haben sich 
zwar zwei Tagesmütter zur Verfügung ge
stellt, jedoch sind noch keine Anfragen 
eingegangen und auch im Unterland ver
zeichnet die Kontaktstelle mehr  Tages-
mütter als Pflegekinder. Wie uns Frau 
Alice Fehr  mitteilte, meldeten sich in Va
duz verschiedentlich auch Mütter mit 
schulpflichtigen Kindern, die vom Kin
derhort wegen Überfüllung abgewiesen 
werden mussten. «Vielfach wollten sich 
Frauen auch einfach nur  informieren, 

z. B. wieviel Geld für die Betreuung eines 
Kindes verlangt werden kann, ob  Wäsche 
oder Windeln waschen im Preis inbegrif
fen sei usw. Die meisten Frauen finden 
dabei unsere Tarife in Ordnung. Zudem 
hat  sich j a  das Fürsorgeamt bereit erklärt, 
in einer echten Notsituation zu helfen. 

Andere Anruferinnen haben sich auch 
bedankt,  dass die Arbeitsgruppe für die 
Frau eine solche Einrichtung auf  die Bei
ne gestellt hat.  Anfragen betreffend eine 
Tagesmutter erhielten wir auch aus dem 
Räume Buchs-Sargans, doch kam hier 
keine Vermittlung zustande, da  Tages
mütter  fehlen. Zudem wäre es wün
schenswert, wenn Mutter und Tagesmut
ter  nicht allzuweit voneinander entfernt 
wohnen würden, da  oft ein Auto  fehlt 
und  es für  Mutter und Kind fast unzumut

bar wäre, wenn.ein zu langer Weg gefah
ren werden muss». 

« 
Tarifliste für Tagesmütter 

Für die Betreuung von Säuglingen und 
Kleinkindern tagsüber verlangt eine Ta
gesmutter den eher bescheidenen Betrag 
von 22 Franken (halbtags 11 Franken),  
für Kinder im Kindergarten und de r  1. 
und 2. Klasse 16.50 Franken (8.50 Fran
ken), für Dritt-, Viert- und Fünftklässler 
14.50 Franken (7.50 Franken) und für 
Sechst-, Siebt- und Achtklässler 9 Fran
ken pro Tag  (halbtags 4.50 Franken). Die 
Kosten für  eine Wochenpflege werden 
bei Bedarf abgeklärt. Der  Stundensatz 
(2.20 Franken) kommt dabei nur dann 
zur Anwendung, wenn das Kind weniger 
als vier Stunden bei der Tagesmutter in 
Obhut ist. 

Fürst und Grundgesetz: 

«Hüter der Verfassung» 
Deshalb lehnte der Landesfürst (1961) die Sanktionen 
der Verfassungsänderung über das Jagdregal ab 

Z u  den wenigen Abänderungen der 
Verfassung, bei denen die Stimmbürger 
seit 1921 direkt mitentscheiden konnten, 
gehörte die Initiative über  das Jagdregal. 
Die diesbezügliche Volksabstimmung 
fand am 8. Dezember 1961 statt. Die In
itiative wurde knapp angenommen. 
Trotzdem verweigerte ihr S. D .  Fürst 
Franz Josef die Unterschrift und damit 
die notwendige Sanktion (siehe Artikel
reihe «Volk und Verfassung» in der  vor
liegenden VOLK&iLATT-Ausgabe).  In 
einer Erklärung, die S. D. Fürst Franz 
Josef II. am 20. Dezember 1961 auf 
Schloss Vaduz abgab, begründete e r  sei
ne  diesbezügliche Haltung mit folgenden 
Worten:  

«Ich habe die Herren ersucht, herauf
zukommen, u m  Ihnen folgendes betref
fend die Volksabstimmung vom 7. und 
8. Dezember 1961 mitzuteilen. 

Ich verstehe sehr gut den Wunsch vie
ler Liechtensteiner, auch die Jagd aus
üben zu können. Ich bedauere es aber,  
dass, u m  diesen Zweck zu erreichen, die 
Verfassung geändert werden soll. Dass 
das Jagdrecht mit dem Grundbesitz ver
knüpft ist, wäre an und für sich nichts 
Aussergewöhnliches, denn dies trifft z . B .  
auch in Österreich und Deutschland zu. 
Der  unerfreuliche Aspekt in dieser Hin
sicht besteht aber darin, dass für zweit
rangige Belange die Verfassung abgeän

dert wird. Als Landesfürst betrachte ich 
mich im besonderen als Hüter der  Verfas
sung, die das Grundgesetz unseres 
Staates und  unseres politischen Lebens 
bildet. Sie muss daher als Ganzes und 
auch in ihren einzelnen Bestimmungen 
einen gewissen Bestand und Dauer  
haben. 

Wenn auch nach den Bestimmungen 
de r  Verfassung die Initiative formell an
genommen wurde, so muss es  doch so
wohl im Inland, als auch im Ausland eher 
lächerlich wirken, dass sich an einer Ab
stimmung für eine Verfassungsänderung 
nur  rund 80 Prozent der  Stimmberechtig
ten  beteiligten und die Verfassungsände
rung mit einer Mehrheit von 57 Stimmen 
angenommen wurde. 

Bezüglich der Bestimmungen de r  In
itiative will ich noch auf folgendes hinwei
sen. Der  vorliegende Text beinhaltet, 
dass der  liechtensteinische Bürger in allen 
anderen Gemeinden, ausser seiner 
Wohngemeinde, benachteiligt wäre. Die 
unüberlegte und mangelhafte Stilisierung 
de r  Initiative bedeutet, dass der  Liech
tensteiner sogar schlechter gestellt wäre,  
als ein ansässiger Ausländer, der  nicht 
einmal die Niederlassung zu haben 
braucht. 

Aus den obenerwähnten Gründen sehe 
ich mich nicht in der Lage, die Initiative 
zu sanktionieren.» 

Zukunftssichere Vermögensbildung 
Gemeinde Eschen: Abgabe von weiteren zwölf Parzellen 
für zeitgemässen Wohnungsbau 

(hoe) - U m  liechtensteinischen Staats
bürgern mit kleineren und mittleren Ein
kommen die Chance einer zukunftssiche
ren Vermögensbildung durch Haus- und 
Wohnungseigentum zu wahren, ist im 
Jahre 1958 das Wohnbauförderungsge-
setz geschaffen worden, mit dessen Hilfe 
bis heute über 1100 Eigenheime erstellt 
worden sind. Das Wohnbauförderungs-
gesetz ist 1975 insofern auch verbessert 
worden, als mit Unterstützung des 
Staates die Beschaffung, Bereitstellung 
und Abgabe baureifen Bodens in die 
Hand der Gemeinden gelegt wurde. 

Viele Gemeinden haben in dieser Rich
tung in den  vergangenen Jahren Schwer
punktprogramme erstellt und Boden für 
den zeitgemässen Wohnungsbau bereit
gestellt. So u .a .  auch in der  Gemeinde 
Eschen, die nach der  Erstellung von 
Wohneinheiten im Gebiet' «FIux» und im 
Zusammenhang mit de r  grossen Umle
gung in de r  «Halde», als aktuellste Mass
nahme das rund 1200 Klafter grosse Ge
meindegebiet in de r  «Hub» dem Sozialen 
Wohnungsbau zugeführt hat .  

Die Gemeinde Eschen hat dieses zen
tral gelegene Gebiet vor ein paar Jahren 
von privater Hand mit der  Zielrichtung 
gekauft, hier 12 Parzellen im Baurecht 
abzugeben. In den Genuss solchen Bo
dens gelangen Eschner Bürger oder  Lan
desbürger, die schon seit längerer Zeit in 
der  Gemeinde Eschen ode r  Nendeln sess-
haft sind. Die Grundstücke werden im 
Baurecht auf 90 Jahre abgegeben, wobei 
der  bauwillige Bürger einen Baurechts
zins von ca. 300-400 Franken jährlich zu 
entrichten hat .  

Bis jetzt sind - so Vorsteher Egon Mar
xer in einem VOLKSBLATT-Gespräch 
vier Parzellen ausgegeben worden. 

Infrastrukturelle Aufgaben 
Wie der  Eschner Vorsteher unter

strich, wird noch in diesem Herbst mit 
den infrastrukturellen Massnahmen in 
diesem Gebiet begonnen (Strassenbau, 
Kanalisation, Wasser, Strom usw.). Dann 
Steht der Errichtung der  12 Eigenheime 
nichts mehr  im Wege. Wer sich für einen 
Bauplatz interessiert, wende sich an die 
Gemeinde Eschen. 

• Unsere Aufnahme zeigt das Gebiet 
«Hub» in der Nähe des Gemeindezen
trums von Eschen. Hier werden zwölf 
Parzellen im Baurecht abgegeben. 
Zwei Baubewerber haben in den letz
ten Wochen mit dem Bs|U der Einfami
lienhäuser bereits begonnen. 

(Bild: X. JehJe) 
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Volk und Verfassung 

Skepsis gegen Verfassungsänderung 
Gedanken über das Verhältnis des Bürgers zum Grundgesetz (IV) 

Der Verfassung kommt als Grund
gesetz unseres Staates höchster 
Rang zu. Sie stellt gewlssermassen 
auch die «Staatsauffassung eines 
Volkes» dar und sollte nur in be
gründeten Fällen abgeändert wer
den. Deshalb vertrat Landtagspräsi
dent Dr. Karlheinz Ritter anlässlich 
einer Festrede zum 75. Geburtstag 
S.D. des Landesfürsten die Ansicht, 
dass die Abänderbarkelt der Verfas
sung durch das Volk erschwert wer
den sollte. Recherchen, die wir im 
Rahmen unserer Artikelserlie «Volk 
und Verfassung» vorgenommen ha
ben, beweisen Indessen, dass fast 
alle bisher vorgenommenen Verfas
sungsänderungen ohne Mitwirkung 
des Volkes oder sogar unter dessen 
Ausschluss durchgeführt wurden. 
Und wenn der Stimmbürger direkt 
mitentscheiden konnte, dann 
sprach er sich in der Regel gegen 
die beantragten Abänderungsvor
schläge aus! 

Wir haben davon auszugehen, dass 
der Stimmbürger in den letzten Jahr
zehnten aufgrund von zweierlei Vor
gangsweisen zur d i r e k t e n  Mitent
scheidung über Anträge zur Abände
rung der Verfassung aufgerufen war: 

- einmal durch Verfassungsinitiati
ven, die aus dem Volk kamen und von 
Parteien gestützt wurden, oder durch 
Abänderungsanträge, die vom Landtag 
beschlossen und dann dem Volk zur 
endgültigen Entscheidung unterbreitet 
wurden. 

Die Geschichte des Proporzes 
Am 2. März 1932 musste das  Volk 

erstmals über eine von der Volkspartei 
(später Vaterländische Union) lancierte 
Initiative zur Einführung des Proporz
wahlrechtes und dessen Verankerung 
in der Verfassung befinden. Das Initia-
tivbegehren wurde abgelehnt. 

Öereits am 30. Mai 1935 unternahm 
die gleiche Partei einen neuerlichen 
Versuch, den Proporz via Verfas
sungsinitiative einzuführen. Auch die
ses Mal lehnte das Volk mehrheitlich 
ab. Der Proporz wurde dann 1939 im 
Dringlichkeitsverfahren, also unter 
Ausschluss des Volkes trotzdem in der 
Verfassung verankert. 

Erhöhung der Abgeordnetenzahl 
Anders als beim Proporz, kam der 

Antrag auf Erhöhung der Abgeordne
tenzahl von 15 auf 21 Abgeordnete, 
über den am 18. März 1945 abzustim
men war, nicht über eine Initiative, son
dern über einen Landtagsbeschluss 
zustande. Das Volk lehnte trotzdem 
ab. Es blieb bei 15 Abgeordneten. 

Auch ein zweiter Versuch, die Zahl 
der Abgeordneten auf 21 zu erhöhen, 
wurde von den Stimmbürgern am 
2. Juli 1972 abgelehnt. Auch dieses 
Mal kam der Antrag vom Landtag und 
wurde dem Volk zur endgültigen Be
schlussfassung unterbreitet. 

Jagdregal: Sanktion verweigert 
Am 8. Dezember 1961 mussten die 

Stimmbürger wieder aufgrund einer In
itiative über eine Verfassungsände
rung befinden. Es ging um das Jagdre
gal. Die Initiative wurde zwar knapp 

angenommen. Dieses Mal war es  je
doch der Landesfürst, der dem Verfas,-
sungsgesetz die Unterschrift verwei
gerte und damit das Inkrafttreten ver
hinderte. Wir veröffentlichen die Be
gründung, mit welcher S. D. der Lan
desfürst die Sanktionierung dieser Ver
fassungsänderung verweigerte, an an
derer Stelle in der heutigen Ausgabe 
(Seite 1, 2. Spalte). 

Frauenstimmrecht: 
Zweimal abgelehnt 

Zweimal, am 28. Februar 1971 und 
am 11. Februar 1973 hatten die 
Stimmbürger über die Einführung des 
Frauenstimm- und Wahlrechtes auf 
Landesebene zu befinden. In beiden 
Fällen lehnte die Mehrheit der 
Stimmbürger die dadurch nötige Ände
rung des Grundgesetzes ab. 

Gerade in diesem Zusammenhang 
aber stellt sich die Frage, ob die Forde

rung nach einem qualifizierten Mehr 
bei Verfassungsänderungen (z. B. 
zwei Drittel) der Einführung des Frau
enstimmrechtes nicht auf viele Jahr
zehnte hinaus den Weg verbauen 
würde. 

Korrektur des Wahlrechtes 
Wie bei den Initiativen der dreissiger 

Jahre, mit denen die Volkspartei den 
Proporz einführen wollte, so ging e s  
auch bei zwei Initiativen, die von .der 
Fortschrittlichen Bürgerpartei 1975 und 
1981 lanciert und unterstützt wurden, 
um das Wahlrecht. Mit einer entspre
chenden Verfassungsänderung sollte 
verhindert werden, dass eine Wähler
mehrheit durch Mängel im Wahlrecht 
zur Minderheit im Parlament werden 
kann. Auch diese Anträge auf Abände
rung der Verfassung wurden von den 
Stimmbürgern mehrheitlich abgelehnt. 

Ist angesichts der Erfährungen, die 
wir nun während des sechzigjährigen 
Bestehens unserer Verfassung ge
macht haben, der Ruf nach einer Er
schwernis der Abänderbarkeit des 
Grundgesetzes durch das Volk ge
rechtfertigt? Diese Frage wird uns im 
nächsten Beitrag dieser Artikelserie im 
VOLKSBLATT von morgen Donners
tag beschäftigen. 


